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Kapitel I 

Einleitung 

Das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht in Heidelberg veranstaltete 1964 ein Kolloquium über die 
„Haftung des Staates für rechtswidriges Verhalten seiner Organe". Ziel 
dieses und einer Reihe weitere Kolloquien war es, die zunächst im Privat-
recht entstandene und an ihm orientierte Rechtsvergleichung auf Institute, 
Institutionen und typische Probleme des Staats- und Verwaltungsrechts 
anzuwenden und gemäß den Besonderheiten der staatsbezogenen 
Rechtsvorgänge weiterzuentwickeln1. Damit dies auf breiter Grundlage 
geschehen konnte, sollten möglichst viele Länder und Rechtskulturen 
einbezogen werden. Anhand eines vom Max-Planck-Institut vorgegebenen 
Fragebogens wurden zwanzig nationale Berichte von Sachverständigen 
aus den betreffenden Ländern erstellt2. Die Staaten Lateinamerikas wurden 
- als einzige - in einer Bearbeitung zusammengefasst3. 

Dieser Vorgehensweise dürfte die Vorstellung zugrunde gelegen haben, 
die Rechtsordnungen Lateinamerikas stimmten aufgrund des gemeinsamen 
Ursprungs der Nationen (zumindest der hispano-amerikanischen) in einer 
Weise überein, die eine gemeinsame Bearbeitung nicht nur möglich, 
sondern ratsam erscheinen ließ. Doch gerade im Staatshaftungsrecht sind 
historische Gemeinsamkeiten keine Garantie für parallele Entwicklungen. 
Anschaulich belegt dies die Rechtslage in Frankreich und Belgien. 
Während das Tribunal de conflits in Paris schon früh eine Anwendung 
zivilrechtlicher Vorschriften ausschloss und so den Weg zur Entwicklung 
der öffentlich-rechtlichen Figur der faute de Service freimachte4, entwi-
ckelte sich die Staatshaftung in Belgien in die entgegengesetzte Richtung. 
Dort haftet der Staat für rechtswidriges Verhalten seiner Beamten 

1 Mosler, S. IX. 
2 Veröffentlicht in Mosler, Hermann (Hrsg.): Haftung des Staates für rechts-

widriges Verhalten seiner Organe (Köln, Berlin 1967), S. 23-722. Der Fragebogen ist 
abgedruckt a.a.O., S. 1 ff. 

3 Uprimny, S. 409 ff. 
4 Fromont, S. 137 f. 
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aufgrund jener deliktischen Vorschriften des Code Napoléon, die von der 
französischen Rechtsprechung als ungeeignet verworfen wurden5. 

Obwohl der Länderbericht für Lateinamerika sich seinerzeit auf sieben 
Staaten konzentrierte (Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, 
Peru und Uruguay), konnten die Fragestellungen nur oberflächlich 
beantwortet werden. Für die Rechtsvergleichung eignete sich der Bericht 
daher nur bedingt, zumal erhebliche Unterschiede zwischen den Rechts-
ordnungen zu Tage traten6. 

Mit der vorliegenden Arbeit wird der Versuch gemacht, die Staats-
haftung in Argentinien, dem zweitgrößten Land Südamerikas, erstmals in 
umfassender Weise darzustellen. In Argentinien besteht ausweislich der 
veröffentlichten Rechtsprechung und Literatur eine besonders umfang-
reiche und intensive Diskussion zu diesem Thema, deren Darstellung in 
rechtsvergleichender Hinsicht lohnenswert erscheint. 

Neben der Haftung für rechtswidriges Verhalten wird auch die Haftung 
für rechtmäßiges Verhalten des Staates und die Gefahrdungshaftung in die 
Darstellung mit einbezogen. Dabei wird auf Parallelen zu anderen 
Rechtsordnungen eingegangen, wenn das argentinische Recht sich an 
diesen orientiert oder der Rechtsvergleich das Verständnis erleichtert. Da 
gesetzliche Regelungen nur ausnahmsweise bestehen, kommt der Analyse 
und Systematisierung der Rechtsprechung besondere Bedeutung zu. 

Cambier, Responsabilité, S. 45. 
6 Vgl. die Antwort von Uprimny, S. 419, auf die Frage nach der Rechtsgrundlage 

der Haftung: „[...] in Argentinien [mangelt es] an jeder gesetzlichen Grundlage. In 
Brasilien und Uruguay ist [...] die Haftung in der Verfassung festgelegt, in Kolumbien 
und in Mexiko im Gesetz." Für Chile und Peru lässt er diese Frage offen. 



Kapitel II 

Begriff und Inhalt des Staatshaftungsrechts 

In Deutschland versteht man unter Staatshaftung herkömmlicherweise die 
„Haftung für hoheitliches Unrecht"7. Daneben wird dieses Rechtsgebiet 
umfassender verstanden als das „System der öffentlich-rechtlichen Ersatz-
leistungen"8 oder das „Recht der staatlichen Ersatzleistungen"9. 

Letztere Definition liegt dieser Untersuchung zu Grunde: Es werden 
Ansprüche gegen die öffentliche Hand in Argentinien aufgrund rechts-
widrigen und rechtmäßigen Verhaltens sowie aus Gefährdung und aus 
ungerechtfertigter Bereicherung dargestellt. Dabei finden vertragliche 
Ansprüche ebenso Erwähnung wie außervertragliche. Die Arbeit berück-
sichtigt darüber hinaus die Tatsache, dass der Staat in Argentinien sowohl 
privat- als auch öffentlich-rechtlich handeln kann, was nach verbreiteter 
Ansicht zur Ausbildung zweier unterschiedlicher Haftungssysteme fuhrt. 

In Argentinien selbst existiert ebenfalls eine sich an dem Ausdruck 
„Haftung" entzündende Diskussion um den sachlichen Umfang des 
Rechtsgebiets der Staatshaftung (responsabilidad del Estado). Der Streit 
um die richtige Bezeichnung erhält zusätzlich Nahrung durch die 
Gepflogenheit, Schadensersatzansprüche mittels des Zusatzes „zivil" 
{responsabilidad civil del Estado) von strafrechtlicher oder disziplina-
rischer Verantwortung abzugrenzen (1). Gegner staatshaftungsrechtlicher 
Ansprüche können neben dem „Staat" im engeren Sinne, d.h. der Nation 
und den Provinzen, auch unter- und nichtstaatliche juristische Personen 
sein (2). 

Vgl. Bender, S. 1; Ossenbühl, S. 1. Zum Teil wird der Begriff noch enger gefasst 
und nur auf die außervertragliche Haftung für rechtswidriges Handeln bezogen. So 
klammerte das Staatshaftungsgesetz vom 26.6.1981 (BGBl. I, 553) die vertragliche 
Haftung gemäß § 15 Nr. 1 aus seinem Anwendungsbereich aus. Noch enger Creifelds, 
S. 1201: Der Begriff Staatshaftung bezeichne die Amtshaftung gemäß Art. 34 GG i.V.m. 
§ 839 BGB. 

8 Bender, S. 1. 
9 Maurer, § 25 ff., S. 631 ff. 
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1. Sachlicher Umfang (,,Haftung") 

Die Bezeichnung „Staatshaftung" hält man in Argentinien bisweilen für 
unglücklich. Zum einen leidet der Ausdruck darunter, dass an den Begriff 
responsabilidad meist das Vorliegen von Schuld geknüpft wird10. Dies 
hatte zur Folge, dass die Bezeichnung responsabilidad del Estado verein-
zelt für Ansprüche aufgrund rechtswidriger Beeinträchtigungen reserviert 
wurde. Damit sollte der Begriff bzw. die „Theorie" der Entschädigung 
{teoría de la indemnización) korrespondieren. Deren Inhalt sind An-
sprüche des Bürgers bei rechtmäßigen staatlichen Beeinträchtigungen, die 
im Gegensatz zu den auf Schadensersatz gerichteten Ansprüchen wegen 
rechtswidrigen Handelns nicht privatrechtlich, sondern öffentlich-rechtlich 
zu qualifizieren seien11. 

Die Tendenz, rechtmäßiges Handeln nicht als Fall von „Haftung" zu 
begreifen, mag auch erklären, weshalb die Enteignung traditionell als 
Anspruch eigener Art verstanden wird. So findet sich noch heute die 
Ansicht, dass die Enteignung zwar mit der Haftung für rechtmäßiges 
staatliches Handeln verwandt, systematisch aber außerhalb der „Staats-
haftung" anzusiedeln sei12. Zunehmend wird aber die Enteignung als Teil 
dieses Rechtsgebiets angesehen13. 

10 Altamira Gigena, S. 45. Zu Recht weist aber Guastavino, ED 118 (1986), 191, 
darauf hin, dass sich im Código Civil schon immer Vorschriften fanden, die eine 
„Haftung" unabhängig von dem Vorliegen von Schuld vorsahen, wie z.B. Art. 2512 CC, 
der einen besonderen Fall der Enteignung regelt (vgl. zu dieser Vorschrift unten 
Fn. 754). 

11 Vgl. Altamira Gigena, S. 45 f. und Mosset Iturraspe, LL 1982-A, 218, die sich 
u.a. auf Arbeiten des italienischen Verwaltungsrechtlers Alessi berufen. Letztlich geht 
der Ausdruck „Entschädigungstheorie" aber auf die ältere deutsche Unterscheidung 
zwischen den Rechtsfolgen bei rechtswidrigem schuldhaften Handeln - „Schadensersatz" 
- und rechtmäßigem Handeln - „Entschädigung" - zurück, die sowohl von spanischen als 
auch italienischen Verwaltungsrechtlern rezipiert wurde; vgl. Cassagne, Derecho 
administrativo I, S. 221. Mittlerweile hat Mosset Iturraspe seinen Standpunkt 
aufgegeben (vgl. ders., Responsabilidad por daños, S. 471) und sich der Lehre von der 
Einheit des Haftungsrechts angeschlossen, nach der auch die Haftung für rechtmäßiges 
Handeln grundsätzlich den Regeln des Zivilgesetzbuchs folgt. Vgl. zu dieser Lehre unten 
S. 62 ff. 

12 Vgl. Marienhoff Derecho administrativo IV, S. 121 ff., Nr. 1281 ff. (Fall einer 
öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkung); Hutchinson, JUS-Revista Jurídica, 
Nr. 36 (1984), 60 (spezielle Anspruchsgrundlage bei finalen Eigentums-
beeinträchtigungen); so im Ergebnis auch Altamira Gigena, S. 113 (der Begriff 
Staatshaftung umfasse nicht jene Fälle, in denen man im Voraus vom Schadenseintritt 
wisse und der Staat deshalb vor dem Eingriff entschädigen müsse); Reiriz, 
Responsabilidad del Estado (1996), S. 228 (anders als z.B. in Deutschland sei in 
Argentinien das Rechtsinstitut der Enteignung zwar kein Fall der Staatshaftung für 
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Andere wissenschaftliche Arbeiten stehen unter der Prämisse, dass mit 
dem Ausdruck „Staatshaftung" nur die außervertragliche Haftung des 
Staates gemeint sei (responsabilidad extracontractual del Estado)14. Dies 
rührt daher, dass die Haftung des Staates innerhalb vertraglicher Schuld-
verhältnisse von jeher anerkannt war15 und im Gegensatz zur außer-
vertraglichen Haftung keine nennenswerten Besonderheiten aufzuwerfen 
schien. Diese Sichtweise des Rechtsgebiets macht sich insbesondere bei 
der Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Staatshaftung 
bemerkbar. So soll nach weit verbreiteter Ansicht als deren Beginn die 
Entscheidung Devoto aus dem Jahre 1933 zu werten sein16. In diesem 
Urteil hatte der Oberste Nationale Gerichtshof, die Corte Suprema de la 
Nación (im folgenden Corte Suprema) erstmals einen auf deliktische 
Schadensersatznormen gestützten Zahlungsanspruch gegen den Staat 
bejaht. Die damals unstreitig bestehende Möglichkeit einer Haftung 
aufgrund vertraglicher Verpflichtungen bleibt regelmäßig unerwähnt. 

Gewichtiger als diese Meinungsverschiedenheiten über den sachlichen 
Umfang der „Staatshaftung" ist der Streit darum, ob die verbreitete 
Bezeichnung „zivilrechtliche Haftung des Staats" {responsabilidad civil 
del Estado) das Rechtsgebiet angemessen bezeichnet. Dieser früher 
übliche Zusatz hat sich in erster Linie in der zivilrechtlichen Lehre 
gehalten17. An dieser Praxis stößt sich vor allem die Verwaltungs-
rechtslehre, die der Ansicht ist, dass dadurch der zumeist öffentlich-recht-
liche Charakter der Haftung verdeckt werde18. Der allgemeinere Begriff 
der „Staatshaftung" sei daher vorzuziehen19. Tatsächlich wird der Zusatz 

rechtmäßiges Handeln, aufgrund der starken Ähnlichkeiten müssten die Enteignungs-
vorschriften aber in dem benachbarten Rechtsgebiet analog zur Anwendung kommen). 

13 Vgl. AIterini/Ameal/López Cabana, S. 764 ff. [770]; Barra, ED 142 (1991), 939; 
Bianchi, Actividad legislativa, S. 42 f.; Tawil, ED 131 (1989), 462; Cassagne, Derecho 
administrativo I, S. 240; Hutchinson, JUS-Revista Jurídica, Nr. 36 (1984), 60. 

14 Marienhoff ED 127 (1988), 713, spricht sich sogar ausdrücklich dafür aus, den 
Begriff „Staatshaftung" für außervertragliche Ansprüche zu reservieren, da die 
vertragliche Haftung - sei es aufgrund privater oder öffentlich-rechtlicher Verträge - von 
jeher den allgemein anerkannten Grundsätzen des Vertragsrechts unterliege. 

15 Vgl. unten S. 20 (Fn. 85). 
16 Zu dieser Entscheidung unten S. 33. 
17 Vgl. nur Bustamante Aisina, LL 1997-B, 4. 
18 Vgl. Gordillo, Derecho administrativo II, S. XX-5; Dromi, Derecho 

administrativo, S. 693; Barra, ED 122 (1987), 863; Aberastury, RevJurBA 1985, 231. 
19 Darüber hinaus ist man in der Verwaltungsrechtslehre um eine insgesamt 

modernere Begriffsbildung bemüht; vgl. Cassagne, Derecho administrativo, S. 212 und 
Abalos, S. 550, die vorzugsweise den Ausdruck responsabilidad patrimonial 
(vermögensrechtliche Haftung) benutzen, der sich auch in CNFed. Cont.-Adm., sala IV, 
8.4.1986, Nahoum, Alberto V. c. Gobierno nacional (Ministerio de Justicia), LL 1987-
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gerade von jenen Stimmen verteidigt, die sich gegen die Existenz eines 
besonderen öffentlich-rechtlichen Haftungssystems und für die Einheit des 
Haftungsrechts auf Grundlage der Vorschriften des Zivilgesetzbuchs 
aussprechen20. In der Regel dient der Zusatz civil aber nur dazu, 
Ansprüche auf Schadensersatz von den strafrechtlichen oder disziplinari-
schen Folgen einer schädigenden Handlung21 bzw. von den Möglichkeiten 
des Primärrechtsschutzes abzugrenzen22. 

2. Haftungssubjekt („ Staat") 

Während der Streit um die Frage, welche Ansprüche bzw. Anspruchsarten 
das Prädikat Staatshaftung verdienen, eher theoretischer Natur ist, kommt 
der Definition von möglichen Inhabern und Gegnern staatshaftungs-
rechtlicher Ansprüche große praktische Bedeutung zu. Unproblematisch 
ist nur die Frage nach den möglichen Anspruchsinhabern. Dies können 
nämlich alle rechtsfähigen Personen sein. Die Nationalität des Anspruchs-
inhabers spielt keine Rolle23. Selbst juristische Personen des öffentlichen 

A, 224, wiederfindet. Chávez, RegAdmPúb 224 (1997), 8, schlägt den Ausdruck deber 
de reparación del Estado por daños (staatliche Wiedergutmachungspflicht für Schäden) 
vor, während Aberastury, RevJurBA 1985, 231, den Begriff Haftung durch die 
Bezeichnung deber de indemnizar (Entschädigungspflicht) ersetzen möchte. 

20 Vgl. vor allem Kemelmajer de Carlucci, Responsabilidad del Estado, S. 55 f. 
Gerade wegen der Einheit des Haftungsrechts will Garrido Cordobera, LL 1990-A, 228, 
aber den Terminus „civil" fallen lassen, da er den falschen Eindruck erwecke, es gebe 
zwei Haftungssysteme, nämlich ein privates und ein öffentlich-rechtliches. Vgl. zur 
Lehre von der Einheit des Haftungsrechts unten S. 62 ff. 

21 Vgl. SC Mendoza, sala II, 9.12.1993, F.Y. actor civil c. L.T., M.V., ED 157, 393 
(ein Strafgefangener hatte einen Mithäftling erschlagen): Die nach öffentlichem Recht 
haftende Provinz könne im Gegensatz zu dem ebenfalls beklagten, strafrechtlich wegen 
der Tat schon zur Rechenschaft gezogenen Strafgefangenen für die Folgen der Tat nur 
zivilrechtlich haftbar gemacht werden (resulta civilmente responsable). Der Zusatz 
beschreibt also nur - wie Vázquez, Responsabilidad aquilina, S. 29, es allgemein 
formuliert - die Notwendigkeit, für die finanziellen Folgen der Tat einzustehen 
(necesidad de responder pecunariamente). 

22 Also z.B. von dem Anspruch auf Aufhebung eines rechtswidrigen Verwaltungs-
akts. Als weiteren Fall der Staatshaftung bezeichnet derartige Ansprüche allerdings 
Dromi, Derecho administrativo económico II, S. 667. 

23 Dies ist aus argentinischer Sicht völlig selbstverständlich, weshalb es Lehre und 
Rechtsprechung nicht der besonderen Erwähnung wert sind. Die argentinische 
Verfassung garantiert Ausländern nämlich grundsätzlich die gleichen Rechte wie 
argentinischen Staatsbürgern, vgl. Art. 20 CN: „Los extranjeros gozan en el territorio de 
la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; [...]." Die Corte Suprema hat 
dazu festgestellt, dass Ausländer selbst dann, wenn sie nicht in Argentinien ihren 
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Rechts können sich gegenseitig auf Schadensersatz verklagen24. Nur 
rechtlich unselbständige Behörden ein und desselben Verbandes können 
dies nicht25. 

Schwieriger ist zu sagen, wer neben dem Staat im engeren Sinne, d.h. 
der Nation und den Provinzen (a) Gegner staatshaftungsrechtlicher 
Ansprüche sein kann. Unstreitig ist dies nur bei Selbstverwaltungskörper-
schaften (b). Die Einordnung der ehemals zahlreichen Staatsunternehmen 
bereitet dagegen Probleme. Ihre Zahl hat infolge der umfassenden 
Privatisierung der argentinischen Wirtschaft allerdings stark abgenom-
men (c). Dafür tauchte im Zuge der Privatisierung die Frage auf, ob 
nichtstaatliche juristische Personen des Privatrechts, die als Konzes-
sionsinhaber ehemals staatliche Aufgaben erfüllen, aufgrund der gemein-
wohlbezogenen Ausrichtung ihrer Tätigkeit den Regeln der Staatshaftung 
unterliegen (d). Bejaht werden kann dies bei den berufsständischen 
Kammern, obwohl diese - nach argentinischem Rechtsverständnis - keine 
Selbstverwaltungskörperschaften sind (e). Rein privatrechtlich ist dagegen 
die Haftung der Notare (f). Seit wenigen Jahren können auch ausländische 
Staaten vor argentinischen Gerichten verklagt werden - welchem Recht 
eine solcher Rechtsstreit unterliegt, ist bislang ungeklärt (g). 

Bei den meisten dieser möglichen Haftungssubjekte fragt es sich, ob 
der Staat im engeren Sinne, also die Nation und die Provinzen, nicht 
zumindest subsidiär für Verbindlichkeiten haften. 

a) Die Nation und die Provinzen 

Argentinien ist ein föderal organisierter Staat, dessen Nationalverfassung 
sich stark an der Verfassung der Vereinigten Staaten orientiert. Staats-
gewalt besitzen sowohl die Nation als auch die einzelnen Provinzen, die 
eigene Parlamente, Gerichtszüge und von einem Gouverneur geführte 
Regierungen besitzen26. Bereits die National- bzw. die Provinzverfas-
sungen gehen implizit von der Rechtsfähigkeit des Staates aus27. Auf der 
Ebene des einfachen Rechts folgt dies zusätzlich aus Art. 33 Nr. 1 CC: 

Wohnsitz haben, durch die Verfassung geschützt sind, sofern sie dort Rechte erwerben 
oder Verträge schließen; vgl. Bidart Campos, Derecho Constitucional, S. 205, Nr. 308. 
Daher steht der Geltendmachung von staatshaftungsrechtlichen Ansprüchen durch 
Ausländer nichts entgegen. 

24 Vgl. CS, 15.5.1963, Nación Argentina v. Provincia de Córdoba y otro, Fallos 
255:321 (ein Fahrzeug der Provinzverwaltung war mit einem Bus der nationalen 
Militärflugschule zusammengestoßen). 

25 Vgl. Bidart Campos, Derecho Constitucional, S. 773, Nr. 1292. 
26 Vgl. Bidart Campos, Derecho Constitucional, S. 127 ff., Nr. 182 ff. 
27 Vgl. Dromi, Derecho administrativo económico II, S. 665 (zur Rechtsfähigkeit 

der Nation). 
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Art. 33 CC: Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. 
Tienen carácter público: 
Io El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios. 
2o Las Entidades autárquicas. 
3o La Iglesia Católica 
[...] 

Deutsche Übersetzung: Die juristischen Personen können öffentlicher oder 
privater Natur sein. Öffentlicher Natur sind: 
Io Die Nation, die Provinzen und die Gemeinden. 
2° Die Selbstverwaltungskörperschaften. 
3° Die Katholische Kirche. 
[...] 

Soweit Behörden der Nation oder der Provinzen handeln, haftet der 
jeweilige Verband, zu dem sie gehören. 

b) Selbstverwa l tungskörp er Schäften 

Der Staat, d.h. die Nation und die Provinzen, können die Erledigung ihrer 
öffentlichen Aufgaben dezentralisieren, indem sie diese auf sog. Selbst-
verwaltungskörperschaften (entidades autárquicas) übertragen. Dabei 
handelt es sich um rechtlich verselbstständigte Teile des Staats, die die 
ihnen übertragenen Aufgaben eigenständig wahrnehmen. Sie genießen den 
Status juristischer Personen des öffentlichen Rechts28. Das argentinische 
Recht unterscheidet dabei zwischen territorialen Selbstverwaltungskörper-
schaften (entidades autárquicas territoriales) und institutionellen Selbst-
verwaltungskörperschaften {entidades autárquicas institucionales)29. Bei 
den entidades autárquicas territoriales handelt es sich im Wesentlichen 
um die Gemeinden30. Die entidades autárquicas institucionales überneh-
men spezielle Aufgaben der zentralen staatlichen Verwaltung. Zu ihnen 
gehören u.a. die öffentlichen Universitäten, Forschungseinrichtungen, das 
nationale und die provinziellen Straßenbauämter oder die argentinische 

28 Vgl. Art. 33 Nr. 2 CC. 
29 Vgl. Marienhoff Derecho administrativo I, S. 395 f., Nr. 115; Gordillo, Derecho 

administrativo I, S. XI-20. 
30 Ihre besondere Erwähnung in Art. 33 Nr. 1 CC zusammen mit der Nation und den 

Provinzen ist daher überflüssig, da sie bereits Art. 33 Nr. 2 CC unterfallen; vgl. 
Marienhoff Derecho administrativo I, S. 372, Nr. 101; Gordillo, Derecho administrativo 
I, S. XI-20. 
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Zentralbank31. Die Selbstverwaltungskörperschaften unterliegen vollstän-
dig dem öffentlichen Recht und damit auch dem öffentlich-rechtlichen 
Staatshaftungsrecht. Sie sind mit eigenem Vermögen ausgestattet und 
unter eigenem Namen zu verklagen32. Sofern ihr Vermögen zur Erfüllung 
ihrer Verbindlichkeiten nicht ausreicht, haften die Nation bzw. die 
Provinz, von der die Selbstverwaltungskörperschaft errichtet wurde33. 
Diese Haftung ist aber nur subsidiär. Grundsätzlich muss die Selbst-
verwaltungskörperschaft selbst verklagt werden. Nur im Falle ihrer 
Zahlungsunfähigkeit kommt eine Klage direkt gegen die Nation bzw. 
Provinz in Betracht34. Soweit es nationale Selbstverwaltungskörper-
schaften betrifft ist seit Neuestem zu beachten, dass deren Vermögen in 
vielen Fällen haushaltsrechtlich in die sog. „gemeinsame Kasse" (caja 
unida) eingebracht wurde, um die Zahl der Nebenhaushalte zu verringern. 
Da die betroffenen Selbstverwaltungskörperschaften kein eigenes 
Vermögen mehr besitzen, kann bzw. muss die Nation direkt in Anspruch 
genommen werden. Im Detail sind die Auswirkungen dieser Neustruk-
turierung aber noch schwer zu erkennen35. 

c) Staatsunternehmen 

Große Probleme bereitete die rechtliche Einordnung der Staatsunter-
nehmen. Deren Zahl war bis Ende der achtziger Jahre beträchtlich, da der 
argentinische Staat sich nicht nur in den traditionell staatlichen Bereichen 
der Daseinsvorsorge (Wasser, Strom, Gas usw.), sondern auch sonst in 

Vgl. Gordillo, Derecho administrativo I, S. XI-20; Etchebarne Bullrich, LL 
1985-C, 990, Fn. 1. 

32 Marienhoff, Derecho administrativo I, S. 440, Nr. 128; ders., ED 169 (1996), 
1108. Vgl. aus der Rechtsprechung z.B. CS, 2.7.91, Lanati, Marta N. y otros c. 
Dirección Nacional de Vialidad, LL 1992-A, 199 (Klage gegen das nationale 
Straßenbauamt); CS, 19.5.1992, Columbia S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda 
v. Banco Central de la República Argentina, JA 1992-IV, 262 (Klage gegen die 
Zentralbank); C1"CC Bahía Blanca, sala U, 29.11.1984, Modesti, Pablo A. c. 
Municipalidad de Coronel Rosales y otro, ED 116, 398 (Klage gegen eine Gemeinde). 

33 CS, 17.7.1970, Boceara, Armando c. Gobierno de la Nación, Fallos 277:225; 
CNFed. Civil y Com., 26.8.1988, Paz de Guillen, Celia E. y otros c. Gobierno Nacional 
(Ministerio de Defensa), LL 1989-A, 341 (vgl. unten Fn. 678); CNCiv., sala C, 
14.5.1991, López de Aguirre, Marcelina c. Empresa de Ferrocarriles Argentinos, ED 
145, 380; Marienhoff, Derecho administrativo I, S. 441, Nr. 128; Gordillo, Derecho 
administrativo II, S. XX-24 ff.; Halperín, PerEconTrib vom 3.5.1996, S. 9; Etchebarne 
Bullrich, LL 1985-C, 990. 

34 Vgl. CNCiv., sala C, 14.5.1991, López de Aguirre, Marcelina c. Empresa de 
Ferrocarriles Argentinos, ED 145, 380; Marienhoff, Derecho administrativo I, S. 442, 
Nr. 128; Dromi, Derecho administrativo económico II, S. 675, lit. h. 

35 Vgl. dazu Bianchi, LL 2000-D, 534 ff. 
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hohem Maße erwerbswirtschaftlich betätigte. Diese Entwicklung, die 
schon in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts ihren Anfang 
genommen hatte36, ließ sich im Rahmen klassischer Verwaltung nicht 
durchführen. Es waren daher je nach Bedarf Unternehmensformen 
geschaffen worden, die eine staatliche Beteiligung am Wirtschaftsleben 
ermöglichen sollten. Da der Gesetzgeber sich mehr an den jeweiligen 
praktischen Bedürfnissen als an systematischen Gesichtspunkten 
orientierte, kam es zu einem Durcheinander verschiedener Rechtsformen, 
das kaum noch zu durchschauen war und die Rechtssicherheit stark 
gefährdete37. 

Streitig war unter anderem, ob es sich bei diesen Gesellschaften um 
juristische Personen des Privatrechts oder des öffentlichen Rechts 
handelte. Da der Gesetzgeber öffentlich-rechtliche und privatrechtliche 
Normen je nach Bedarf vermischte, waren für die Bestimmung der Rechts-
natur materielle Kriterien ausschlaggebend. So bestimmt das Gesetz über 
Mischwirtschaftsgesellschaften (sociedades de economía mixta), eine auf 
dem Aktienrecht basierende Gesellschaftsform mit zwingend staatlicher 
Beteiligung, die dem Aktionär Staat eine Zahl von Sonderrechten 
einräumt, dass die Gesellschaft je nach dem in ihrer Satzung festgelegten 
Zweck öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich einzuordnen sei38. Sofern 
eine solche Gesellschaft im Bereich der öffentlichen Versorgung tätig war, 
war sie öffentlich-rechtlich tätig, im industriell-handelsrechtlichen Bereich 
privatrechtlich39. 

Von der Einordnung der Gesellschaften hing ab, ob öffentliches oder 
privates Recht auf sie Anwendung fand und sie z.B. neben privat-
rechtlichen auch öffentlich-rechtliche Verträge schließen konnten40. Im 
letzteren Fall kam es zwangsläufig zur Anwendung der besonderen 
Regelungen des Staatshaftungsrechts. Daneben war die Frage von 
Interesse, ob es sich bei den Gesellschaften um staatliche oder nichtstaat-
liche juristische Personen handelte. Denn nicht jede juristische Person des 
öffentlichen Rechts ist in Argentinien zugleich „staatlich"41. Nur wenn 

36 Etchebarne Bullrich, LL 1985-C, 989. 
37 Franco, LL 1991-E, 1131; Etchebarne Bullrich, LL 1985-C, 990 f. Ein für die 

Praxis besonders schwer wiegendes Problem waren die unklaren gerichtlichen 
Zuständigkeiten; vgl. Heiland, LL 1989-E, 818 ff. 

38 Art. 2 Dekret-Gesetz 15.349/46 vom 25.6.1946 (ADLA VI, 583). 
39 Etchebarne Bullrich, LL 1985-C, 991. 
40 Franco, LL 1991-E, 1124. 
41 So ist gemäß Art. 33 Nr. 3 CC die Katholische Kirche eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts, ohne indes staatlich zu sein, vgl. Cassagne, LL 143 (1971), 1174 f.; 
Marienhoff, Derecho administrativo I, S. 369, Nr. 100. Ein weiteres Beispiel sind die 
berufsständischen Kammern; dazu sogleich unten S. 16. 
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